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Benutzungsordnung

Benutzungsordnung Mediothek Kantonsschule Wohlen

Die Mediothek steht Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Verwaltungsangestellten 
der Kantonsschule Wohlen zur Verfügung.

Mediothekarinnen	 Marianne Bollier		  marianne.bollier(at)kswo.ch 
	 Dagmar Aközel-Bussmann	 dagmar.akoezel(at)kswo.ch 
	 Tel. 056 618 49 24		  mediothek(at)kswo.ch

Öffnungzeiten

Montag bis Freitag 	 von 7.30 – 18.00 Uhr
Infotheke besetzt 	 von 8.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr
An schulfreien Tagen und während der Schulferien ist die Mediothek geschlossen. 

Allgemeine Bestimmungen

Die Mediothek ist ein Lern- und Arbeitsort. Wir erwarten ein ruhiges, rücksichtsvolles Verhalten.
Alle Schulangehörigen der Kantonsschule Wohlen sind zur kostenlosen Nutzung des Mediotheks-
bestandes berechtigt. 
Das Mitbringen/Verzehren jeglicher Esswaren ist in der Mediothek verboten. Getränke dürfen nur 
in abschliessbaren Flaschen konsumiert werden. 

Ausleihe 

Ausleihfrist Bücher und Zeitschriften	 28 Tage
Ausleihfrist Abschlussarbeiten	 14 Tage
Ausleihfrist Spiele, Präsenzbestand	 1 Tag
Die Ausleihfrist wird bis zu fünfmal automatisch verlängert, sofern keine anderweitige Reservation 
für das Medium besteht. Bei einer Reservation wird das Medium nach Ablauf der Leihfrist zurück-
gerufen. Pro Benutzerkonto können maximal 100 Medien gleichzeitig ausgeliehen werden.

Rückgabe und Mahnungen 

Nach Ablauf der Ausleihfrist muss das Medium zurückgebracht werden. Die Benutzerinnen und Be-
nutzer sind für die Einhaltung der Ausleihfrist verantwortlich. Die Fristen und Verlängerungen sind 
dem Benutzungskonto zu entnehmen. Wird das ausgeliehene Medium nach der dritten Mahnung 
nicht zurückgegeben, sperrt die Mediothek das Benutzungskonto und es erfolgt eine Meldung an 
die Abteilungslehrperson. Vor Schulaustritt müssen sämtliche Medien unaufgefordert zurückgege-
ben und offene Gebühren beglichen werden. 

Fernleihe 

Im Rahmen der PU- und Abschlussarbeiten werden durch das Mediothekspersonal kostenlos  
Medien aus anderen Schweizer Bibliotheken beschafft. 

Haftung 

Die ausgeliehenen Medien müssen sorgfältig transportiert und behandelt werden. Beschädigte 
oder verlorene Medien müssen zum Neuwert ersetzt werden. Notizen und Markierungen in Bü-
chern gelten als Beschädigung. Medien dürfen nicht selbst repariert werden. Schwerwiegende oder 
wiederholte Verstösse gegen die Benutzungsordnung können den Ausschluss der Mediotheksbe-
nutzung und disziplinarische Massnahmen zur Folge haben. 


